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Marktgemeindeamt Schardenberg 
Schªrdinger StraÇe 4 - 4784 Schardenberg 
Tel.: 07713/7055 - Fax.: 7055-8 
Mail: office@schardenberg.at 

  
Wahl ï 201 ï 2016 - Sel 
 
 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 

 
 
¿ber die Sitzung der Mitglieder des Gemeinderates 

am Donnerstag, den 13. Oktober 2016 
 
 

TAGESORDNUNG 
 

1. Pr¿fungsbericht des ºrtlichen Pr¿fungsausschusses 
2. Zustimmung zum Weiterverkauf der Grundst¿cke von Maria und Stefan Stadler,  
Mesnerweg; Parzelle 146/16 KG Schardenberg im AusmaÇ von 1075 mĮ und Parzelle     
146/17 KG Schardenberg im AusmaÇ von 1106 mĮ an Marco Sageder bzw. Angelika  

     Sageder 
3. Grundst¿cksangelegenheiten 
a. Verkauf von Teilflªchen des ºffentlichen Gutes der Parz. 146/8 KG Schardenberg 
(Mesnerweg) im AusmaÇ von je ca. 60 mĮ an Marco Sageder und Angelika Sageder 
zum Preis von ú 37,-/mĮ 

b. Verkauf der Parzelle 337/10, KG Schardenberg (Kubinger Feld) im AusmaÇ von  
900 mĮ an Ingo Arnold, Salzweg, zum Preis von ú 35,-/mĮ 

4. Flªchenwidmungsplan  nderung: 
a.  nderung des Flªchenwidmungsplanes f¿r Parzellen 357/1, 358/1 und 355/5, KG Fraun-
hof im AusmaÇ von 2.100 mĮ Umwidmung von Gr¿nland in Bauland (W) f¿r Petra Schuritz 
und Andrea Moritz; Beschlussfassung 

b.  nderung des Flªchenwidmungsplanes f¿r Parzelle 769/3, KG Gattern im AusmaÇ 
von ca. 1300 mĮ von Gr¿nland in Bauland (Wohngebiet) f¿r Johann und Christiane 
Breinbauer, Beschlussfassung 

c.  nderung des Flªchenwidmungsplanes f¿r Parzellen 240/1, 240/2 und Teilflªchen der 
Parzelle 244, KG Gattern (Waldschloss) im AusmaÇ von ca. 9545 mĮ von Gr¿nland bzw. 
Dorfgebiet in Mischgebiet f¿r Haas Holding GmbH, Schªrding; Einleitungsverfahren 

5. Genehmigung des Dienstpostenplanes 
6. Zukunft unseres Aussichtsturmes 
7. Allfªlliges 
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Anwesende: 
1. B¿rgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender, ¥VP 
2. Vizeb¿rgermeisterin Rosa Hofmann, ¥VP 
3. Gemeinderatsmitglied Gertrude Glas, ¥VP 
4. Gemeinderatsmitglied Georg Helmut Mayr-Steffeldemel, ¥VP entschuldigt 
  Ersatzmitglied Franz Sºllwagner 
5. Gemeinderatsmitglied Andreas Knunbauer, ¥VP 
6. Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, ¥VP entschuldigt 

 Ersatzmitglied Torsten Friedl 
7. Gemeinderatsmitglied Josef Fasching, ¥VP 
8. Gemeinderatsmitglied Christian Bachmair, ¥VP 
9. Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger, ¥VP 
10. Gemeinderatsmitglied Josef Himsl, ¥VP 
11. Gemeinderatsmitglied Andreas Kislinger, ¥VP 
12. Gemeinderatsmitglied Philipp Meindl, ¥VP 
13. Gemeinderatsmitglied Johann Mayrhofer, ¥VP 
14. Gemeinderatsmitglied Florian Mair, ¥VP 
15. Gemeinderatsmitglied Helga Brait, ¥VP 
16. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, SP¥ 
17. Gemeinderatsmitglied G¿nter Eymannsberger, SP¥ 
18. Gemeinderatsmitglied Andreas Wiesner, SP¥ 
19. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer, FP¥ 
20. Gemeinderatsmitglied Markus Georg Kasbauer, FP¥ 
21. Gemeinderatsmitglied Veronika Maria Wirth, FP¥ 
22. Gemeinderatsmitglied Franz Stefan Scharnbºck, FP¥ 
23. Gemeinderatsmitglied G¿nter Roland Pichler, FP¥ entschuldigt 
  Ersatzmitglied Franz Wirth 
24. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger, FP¥ 
25. Gemeinderatsmitglied Andrea Leitner, FP¥ 
 
Der B¿rgermeister erºffnet um 20.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 
b) der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (Ä 45 Abs. 1 0º. Gem0) enthalten ist und 
die Verstªndigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich 
am 05.10.2016 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; 

c) die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Gemeindeamtstafel am gleichen Tage      
ºffentlich kundgemacht wurde,  

      d) die Verhandlungsschrift ¿ber die letzte Sitzung vom 18.08.2016 bis zur heutigen  Sitzung 
wªhrend der Amtsstunden im Marktgemeindeamt zur Einsicht aufgelegen sind, wªhrend der 
Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum 
Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden kºnnen; 

     e) die Beschlussfªhigkeit gegeben ist. 
 
Sodann bestimmt er AL Klaus Selgrad zum Schriftf¿hrer dieser Sitzung. 
 
Fragestunde 
 
Frau Gr¿blinger fragt an, wann beabsichtigt ist, die SiedlungsstraÇe in Ingling sowie den Parkplatz 
bei der Familie Peter staubfrei zu machen.  
 
Der B¿rgermeister schlieÇt nicht aus, dass im nªchsten Jahr die StraÇe und die Situation beim 
Parkplatz hergerichtet werden kann. Die Kosten daf¿r sind wahrscheinlich kein Problem. Er wird 
sich zusammen mit dem StraÇenausschussobmann Markus Kasbauer die Situation vor Ort 
ansehen. 
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BESCHL¦SSE 

 
 

Punkt 1 
Pr¿fungsbericht des ºrtlichen Pr¿fungsausschusses 

 
Die Obfrau Veronika Wirth berichtet, dass der Pr¿fungsausschuss am 15. September 2016 die 
Gebarung in Zusammenhang mit dem StraÇenbau der letzten 3 Jahre sowie die Abrechnung des 
Zubaues des Musikheimes gepr¿ft hat. Es wurden dabei keine Beanstandungen festgestellt, 
allerdings ist die Abrechnung des Musikheimes noch nicht ganz vollstªndig, weil noch 
Rechnungen fehlen. Bei der anschlieÇenden Belegpr¿fung gab es auch keine Beanstandungen. 
 
Der B¿rgermeister stellt den Antrag, den Bericht des Pr¿fungsausschusses zur Kenntnis zu 
nehmen. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 

 
 

Punkt 2 
Zustimmung zum Weiterverkauf der Grundst¿cke von Maria und Stefan Stadler, 
Mesnerweg; Parzelle 146/16 KG Schardenberg im AusmaÇ von 1075 mĮ und Parzelle 146/17 
KG Schardenberg im AusmaÇ von 1106 mĮ an Marco Sageder bzw. Angelika Sageder 

 
Nachdem bei der letzten Gemeinderatssitzung der Weiterverkauf an einen Interessenten, der ein 
Mehrfamilienhaus bauen wollte, keine Zustimmung fand, gibt es jetzt zwei Kªufer, die jeweils ein 
Einfamilienhaus bauen wollen. Die Grundst¿cke werden verkauft, weil der geforderten Bebauung 
innerhalb 5 Jahren nicht nachgekommen werden konnte und eine 2-jªhrige Verlªngerung jetzt 
auslªuft. Nach Beratungen im Gemeindevorstand wurde den Besitzern freigestellt, wem sie die 
Grundst¿cke verkaufen. Das war in der Vergangenheit auch bei anderen so ¿blich. Somit sollen 
die neuen Eigent¿mer Marco und Angelika Sageder sein. Mutter und Sohn wollen jeweils ein 
Haus bauen. Der B¿rgermeister zeigt die Lage der Grundst¿cke. Der Kaufpreis hat ú 37,-/mĮ zu 
betragen, der gleiche Preis wie vor 7 Jahren. Verkehrsflªchenbeitrag, AufschlieÇungskosten und 
Vermessungskosten d¿rfen mit Indexanpassung weiter verrechnet werden. Nachdem jetzt schon 
7 Jahre vergangen sind, wird f¿r die neuen Besitzer ein Bauzwang innerhalb 3 Jahren festgesetzt. 
Die Kaufvertrªge liegen vor und werden vom B¿rgermeister vollinhaltlich vorgetragen. 
  
Der B¿rgermeister stellt nun den Antrag, dem Weiterverkauf der Parzellen 146/16 im AusmaÇ von 
1075 mĮ und 146/17 im AusmaÇ von 1106 mĮ an Marco Sageder bzw. an Angelika Sageder 
zuzustimmen. 
 
Die beiden Kaufvertrªge werden dieser Niederschrift unter Anlage 1 und 2 beigef¿gt. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
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Punkt 3a 
Grundst¿cksangelegenheiten 
Verkauf von Teilflªchen des ºffentlichen Gutes der Parz. 146/8 KG Schardenberg 
(Mesnerweg) im AusmaÇ von je ca. 60mĮ an Marco Sageder und Angelika Sageder zum 
Preis von ú 37,-/mĮ 
 
Durch die urspr¿ngliche Planung einer verdichteten Bebauung der Grundst¿cke am Mesnerweg 
wurde im Bereich der Parzellen 146/16 und 146/17 die ºffentliche Flªche groÇz¿gig dimensioniert 
um dort noch Raum f¿r Parkflªchen zu haben. Nachdem aber eine verdichtete Bebauung nicht 
vollzogen wurde, sollen von den 11 m breiten ºffentlichen Gut 3 m an die neuen Besitzer der 
Parzellen 146/16 und 146/17, Marco Sageder und Angelika Sageder zum Preis von ú 37,-/mĮ 
abgetreten werden. Die Flªchen betragen jeweils 75mĮ. Dies wurde auch als Bedingung f¿r die 
Zusage zum Weiterverkauf der Parzellen ausgesprochen. Die Vermessungskosten werden von 
der Gemeinde getragen. Die vorliegenden Kaufvereinbarungen verliest der B¿rgermeister 
vollinhaltlich. 
 
Der B¿rgermeister stellt den Antrag, den Verkauf von Teilflªchen des ºffentlichen Gutes der Parz. 
146/8 KG Schardenberg (Mesnerweg) im AusmaÇ von je 75 mĮ an Marco Sageder und Angelika 
Sageder zum Preis von ú 37,-/mĮ zu beschlieÇen. 
Der Kaufvereinbarungen werden diesem Protokoll als Anlage 3 und 4 angeschlossen. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 
 
 

Punkt 3b 
Grundst¿cksangelegenheiten 
Verkauf der Parzelle 337/10, KG Schardenberg (Kubinger Feld) im AusmaÇ von 900mĮ an 
Ingo Arnold, Salzweg, zum Preis von ú 35,-/mĮ 

 
Der B¿rgermeister zeigt am Lageplan die Situierung des Grundst¿ckes Gst. 337/10, KG 
Schardenberg (Kubingerfeld). Das Grundst¿ck hat ein AusmaÇ von 900 mĮ und soll nun nach der 
Reservierung in der letzten Sitzung um ú 35,-/mĮ an Herrn Ingo Arnold, Frau Heide Arnold und 
Frau Johanna Pauli verkauft werden. Als Zahlungsziel wurde der 15. Dezember vereinbart. Den 
vorliegenden Kaufvertrag verliest der B¿rgermeister vollinhaltlich. 
 
Der B¿rgermeister stellt den Antrag, den Kaufvertrag mit Herrn Ingo Arnold, Frau Heide Arnold 
und Frau Johanna Pauli zu beschlieÇen. 
Der Kaufvertrag wird diesem Protokoll als Anlage 5 angeschlossen. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 
 
 

Punkt 4a 
Flªchenwidmungsplan  nderungen 
 nderung Nr. 59 des Flªchenwidmungsplanes Nr. 4 f¿r Parzellen 357/1 und 358/3, KG 
Fraunhof im AusmaÇ von 2.478mĮ, Umwidmung von Gr¿nland in Bauland (W) f¿r Petra 
Schuritz und Andrea Moritz; Beschlussfassung 

 
Der B¿rgermeister berichtet, dass entgegen der Kundmachung die  nderung Nr. 59 die Parzellen 
357/1 und ein Teilst¿ck der Parzelle 358/3 im AusmaÇ von 2478 mĮ betrifft. Er zeigt den 
Flªchenwidmungsplan und erklªrt die Lage. 
Seitens der Abteilung Raumordnung bestehen aus naturschutzfachlicher Sicht und der 
Gebietsbauleitung der Wildbach- und Lawinenverbauung keine Einwªnde. 
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Von den Abteilungen Grund- und Trinkwasserwirtschaft und Oberflªchengewªsserwirtschaft gibt 
es keine Zustimmung. Es wird argumentiert, dass die Widmungsflªche im s¿dlichen Bereich an 
der Tiefenlinie liegt und somit der Oberflªchenabfluss bei Starkregen im Widmungsbereich liegt. 
Dem hªlt der B¿rgermeister entgegen, dass die Grundgrenze 5 m von der Tiefenlinie entfernt liegt 
und die Situation vom Sachverstªndigen noch vor Ort gepr¿ft wird. 
Anmerkung des Schriftf¿hrers: Mit Schreiben vom 17.10.2016 (GWB-GR-2016-12579/6-DM) wird 
ein Gr¿nzug zwischen Widmungsbereich und mittlerer Achse des Gewªssers an der Tiefenlinie 
gefordert. 
Weiters wird einer Trinkwasserversorgung mit Hausbrunnen nicht zugestimmt. Es wªre 
grundsªtzlich eine zentrale ºffentliche Trinkwasseranlage erforderlich. Der B¿rgermeister 
berichtet, dass diese Anmerkung keine gesetzliche Grundlage hat und im Genehmigungs- bzw. 
Verordnungsverfahren normalerweise keine Bedeutung hat. 
Helmut Mager merkt an, dass demnach grundsªtzlich kein Haus mehr gebaut werden kann, wenn 
ein Hausbrunnen zur Trinkwasserversorgung nicht mehr zulªssig ist. Das d¿rfen wir so nicht zur 
Kenntnis nehmen. 
Markus Kasbauer pflichtet ihm bei. 
 
Der B¿rgermeister stellt den Antrag, die  nderung Nr. 59 des Flªchenwidmungsplanes Nr. 4 f¿r 
Parzellen 357/1 und 358/3 (Teilst¿ck), KG Fraunhof im AusmaÇ von 2.478 mĮ, von Gr¿nland in 
Bauland (W) f¿r Petra Schuritz und Andrea Moritz umzuwidmen. Zusªtzlich geforderte Abstªnde 
zur Tiefenlinie sind als Schutzzone im Bauland zu ber¿cksichtigen und gegen die Notwendigkeit 
einer zentralen ºffentlichen Trinkwasseranlage ist zu argumentieren. 

 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 
 
 

Punkt 4b 
Flªchenwidmungsplan  nderungen 
 nderung Nr. 57 des Flªchenwidmungsplanes Nr. 4 f¿r Parzelle 769/3, KG Gattern im 
AusmaÇ von ca. 1300 mĮ von Gr¿nland in Bauland (Wohngebiet) f¿r Johann und Christiane 
Breinbauer, Beschlussfassung 
 
Der Tagesordnungspunkt wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung abgesetzt. Jetzt sind alle 
Stellungnahmen vorhanden.  
Das verkehrstechnische Gutachten genehmigt entgegen der zuletzt aufgefassten Meinung doch 
eine Zufahrt, jedoch keinen weiteren direkten Anschluss an die LandesstraÇe. Ein weiterer 
Anschluss ist auch nicht notwendig oder gew¿nscht. 
Das forstfachliche Gutachten fordert die Ausweisung einer Schutzzone im Bauland von 20 m zum 
angrenzenden Wald. In dieser Schutzzone darf kein Objekt errichtet werden. Der B¿rgermeister 
zeigt den Plan mit der dargestellten Schutzzone. 
Das lªrmschutztechnische Gutachten fordert eine immissionsschutzorientierte nachweisliche 
Planung. Die Immissionen der Bahn f¿hren entsprechend dem Lªrmkataster zu ¿berhºhten 
Schallpegeln, wodurch die Planungsrichtwerte f¿r Wohngebiete deutlich ¿berschritten werden. 
Es ist dies Aufgabe des Ortsplaners im Zuge der  nderung diese Forderung planlich darzustellen. 
Von der Grund- und Trinkwasserwirtschaft und Oberflªchenwasserwirtschaft bestehen keine 
Einwªnde. 
 
Der B¿rgermeister stellt den Antrag, der  nderung Nr. 57 des Flªchenwidmungsplanes Nr. 4 f¿r 
Parzelle 769/3, KG Gattern im AusmaÇ von ca. 1300 mĮ von Gr¿nland in Bauland (Wohngebiet) 
f¿r Johann und Christiane Breinbauer unter Einhaltung der geforderten Auflagen zuzustimmen. 

 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 
 



6 
 

Punkt 4c 
Flªchenwidmungsplan  nderungen 
 nderung des Flªchenwidmungsplanes Nr. 4 f¿r Parzellen 240/1, 240/2 und Teilflªchen der 
Parzelle 244, KG Gattern (Waldschloss) im AusmaÇ von ca. 9545mĮ von Gr¿nland bzw. 
Dorfgebiet in Mischgebiet f¿r Haas Holding GmbH, Schªrding; Einleitungsverfahren 
 
Der B¿rgermeister zeigt den Lageplan und den Flªchenwidmungsplan und erklªrt die Lage. Von 
der Abteilung Raumordnung DI Klaus Mitterndorfer wurde das Vorhaben als genehmigungsfªhig 
eingestuft. Als Widmung schlªgt er vor: ĂSonderwidmung im Bauland f¿r Tourismusñ. Damit ist 
einerseits keine betriebliche Beschrªnkung f¿r die jetzige Verwendung zu akzeptieren und kann 
andererseits auch kein anderes Bauprojekt wie z.B. Wohnbauten errichtet werden. 
Einschrªnkungen aus gewerbebehºrdlicher Sicht sind nat¿rlich zu ber¿cksichtigen. 

Aus forstfachlicher Sicht wurde ein Mindestabstand von 20 m zum Wald vereinbart, der als 
Parkplatz oder Spielplatz genutzt werden kann. 

 
Stefan Engertsberger sieht kein Problem und meint, dass es gut ist, wenn bestehende Betriebe 
nicht eingeengt werden, wenn schon ein Betriebsbaugebiet nicht in Aussicht ist.  
Der B¿rgermeister erwartet keine negativen Stellungnahmen der Sachverstªndigen. 

Helmut Mager will wissen, ob der Forst Ersatzflªchen oder sonstige Ersatzleistungen f¿r die 
Rodung des Waldes verlangt. Der B¿rgermeister kann darauf keine Auskunft geben, 
¿blicherweise wird es verlangt. 

Helmut Mager fragt, ob das jetzige Dorfgebiet damit hinfªllig ist? Der B¿rgermeister sagt, dass 
die Sonderwidmung im Bauland f¿r Tourismus den gesamten Bauplatz umfasst. 

G¿nter Eymannsberger fragt an, ob von den deutschen Behºrden ein Einspruch zu erwarten ist.  
Der B¿rgermeister meint, dass es noch keine Gesprªche mit Passau gegeben hat und man sich 
noch informieren muss, wie mit Nachbarn an der Staatsgrenze umzugehen ist. 
 

Der B¿rgermeister stellt den Antrag, der Einleitung zur  nderung des Flªchenwidmungsplanes 
Nr. 4 f¿r Parzellen 240/1, 240/2 und Teilflªchen der Parzelle 244, KG Gattern (Waldschloss) im 
AusmaÇ von ca. 9545 mĮ von Gr¿nland bzw. Dorfgebiet in Mischgebiet f¿r Haas Holding GmbH, 
Schªrding, zuzustimmen. 

 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
 

 
 

Punkt 5 
Genehmigung des Dienstpostenplanes 

 
AL Klaus Selgrad berichtet, dass nun der seitens der Aufsichtsbehºrde beanstandete 
Dienstpostenplan beschlussfªhig ist.  
Es wurde der Dienstposten des Amtsleiters als Beamter GD 10.1 / B II-VII festgelegt.  
Die Befristungen bei den Dienstposten 2,75 PE VB GD 17.5 ï I/d und 0,75 PE VB GD 18.5 ï I/c 
werden in einer FuÇnote erlªutert.  
Bei den Bediensteten der Krabbelstube ist so wie bei den anderen grundsªtzlich auch das 
Gehaltsschema ĂAltñ und ĂNeuñ darzustellen. Dazu ist es notwendig beim Dienstposten der 
pªdagogischen Fachkraft die Bewertung ĂKBPñ im Gehaltsschema ĂNeuñ zu beschlieÇen. F¿r die 
Hilfskrªfte der Krabbelstube (1,25 PE GD 22.EB ï I/d) wurde eine Einzelbewertung f¿r die 
Einstufung im Gehaltsschema ĂNeuñ durchgef¿hrt und bereits am 03. Oktober 2016 in der 
Gemeindevorstandssitzung beschlossen. 
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Der B¿rgermeister stellt den Antrag, f¿r den Dienstposten der pªdagogischen Fachkraft die 
Bewertung ĂKBPñ im Gehaltsschema ĂNeuñ einerseits und den Dienstpostenplan in seiner 
Gesamtheit andererseits zu beschlieÇen. 
 
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben mehrstimmig angenommen. 
 
 
 

Punkt 6 
Zukunft unseres Aussichtsturmes 

 
Jeder Schardenberger weiÇ, wie wichtig der Aussichtsturm und das Gasthaus in diesem Bereich 
f¿r die Gemeinde ist, der Aussichtsturm ist unter anderem ein Wahrzeichen von Schardenberg.  
Von dem Zeitpunkt an, seitdem kein Pªchter mehr im Gasthaus ist, haben sich einige 
Verªnderungen ergeben, so der B¿rgermeister. Es ist seither der Zugang zum Aussichtsturm 
nicht mehr gewªhrleistet.  
Es wurde mit dem Besitzer, Herrn Pfaffinger aus Passau Kontakt aufgenommen und dieser hat 
bei einem Gesprªch auch erklªrt, dass er verkaufsbereit ist. Der B¿rgermeister stellt die 
¦berlegung an, den Turm zu kaufen bzw. auch einen Einfluss darauf auszu¿ben, wer der nªchste 
Betreiber des Gasthauses beim Turm wird. Herr Pfaffinger hat eine Kostenschªtzung vorgelegt, 
welche einem Steuerberater zur Einsichtnahme vorgelegt wurde. Der entstehende 
Kostenaufwand f¿r die Erhaltung des Aussichtsturmes wªre f¿r die Gemeinde erschwinglich.  
Der B¿rgermeister sieht nun die Chance, den Aussichtsturm zu erwerben und ersucht um 
Diskussion.  
 
Josef Fasching informiert ¿ber die Baugeschichte des Aussichtsturmes. Es ist ein historisches 
Bauwerk und eine Aussichtswarte, ¿ber welche nicht viele Gemeinden verf¿gen und von Seiten 
des Tourismus eine wertvolle Sehensw¿rdigkeit.  
Der B¿rgermeister erlªutert, dass sich einige Sender auf dem Aussichtsturm befinden und es gibt 
eine Auflistung ¿ber die Hºhe der Geldleistungen sowie ¿ber die Vertrªge und deren Laufzeit. Mit 
einem Bausachverstªndigen wurde der Aussichtsturm begangen und er hat keine wesentlichen 
Bedenken. AL Selgrad als Brandsachverstªndiger hat sehr wohl Bedenken. 
 

Dienstpostenplan Marktgemeinde Schardenberg

Stand 01.10.2016

Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung Anmerkungen:

1,00 B GD 10.1 B II-VII Selgrad

2,00 B GD 16.3 C I-V Lechner, Dirmhirn

2,75 VB GD 17.5* VB. I/d Bachmair, Neissl, Schwarz U.

0,75 VB GD 18.5** VB. I/c Kosch M.

Bedienstete des handwerklichen Dienstes Anmerkungen:

1,00 VB GD 19.1 VB. II/p 2 Schulwart (Mayer)

1,00 VB GD 19.1 VB. II/p 3 ad personam II/p 2 Bauhof (Weitzhofer)

1,00 VB GD 19.1 VB. II/p 3 ad personam II/p 2 Bauhof (Kosch H.)

1,00 VB GD 19.1 VB. II/p 3 ad personam II/p 2 Bauhof (Scherrer A.)

1,32 VB GD 23.1 VB. II/p 4 Schülerausspeisung (Kasbauer, Mayr-Steffeldemel)

3,74 VB GD 25.1 VB. II/p 5 Bauer, Engertsberger, Schönböck, Scherrer E., Böhm, Glas

Bedienstete der Krabbelstubbe Anmerkungen:

0,84 VB KBP I L/l 2b 1 (Scherrer Ingrid) Maisriemler

1,25 VB GD 22.EB I/d Mayrhofer, Schreiner, Schwarz D.

* Befristet auf die Dauer der Teilzeitbeschäftigung von Fr. Margit Kosch, danach wieder 2,5 PE

** Befristet auf die Dauer der Teilzeitbeschäftigung von Fr. Margit Kosch, danach wieder 1 PE
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Im August dieses Jahr gab es einen Pressebericht in der Passauer Neuen Presse mit dem Titel 
ĂSchardenbergs schºnstes Platzl hat geschlossenñ und verteilt diesen Artikel an die Mitglieder 
des Gemeinderates.  
AnschlieÇend erlªutert der B¿rgermeister den Grundbesitz anhand einer Folie.  
Josef Bauer spricht sich f¿r den Erwerb des Aussichtsturmes aus. Vielleicht findet man mit ein 
bisschen Gl¿ck einen Investor mit neuen Ideen.  
Andrea Leitner sieht wie auch viele Gemeindebewohner den Aussichtsturm als Wahrzeichen von 
Schardenberg und spricht sich f¿r den Erwerb aus. Wahrscheinlich werden nicht gleich alle 
Sender dort abgebaut werden und es wird vermutlich auch nicht sofort ein visionªres Projekt 
entstehen. Es kºnnte evt. ein Leader-Projekt daraus werden so wie in der Gemeinde Freinberg, 
wo aus einem Silo ein Golfturm entstanden ist. Als zukunftsorientierte Gemeinde sollte diese 
Chance wahrgenommen werden.  
Markus Kasbauer bemerkt, dass dar¿ber bereits im Gemeindevorstand diskutiert wurde und hªlt 
es f¿r wichtig, dass die Gemeinde diese Chance nutzt.  
Der B¿rgermeister informiert dar¿ber, dass er in dieser Angelegenheit bei LR Hiegelsberger 
vorgesprochen und ¿ber das Ansinnen informiert hat und die Zusage erhalten hat, die 
notwendigen finanziellen Mittel aufzunehmen.  
Stefan Engertsberger spricht sich daf¿r aus, dass der Gemeindevorstand die Verhandlungen mit 
Herrn Pfaffinger aufnimmt. Bedenken hat er in der Hinsicht, dass der Aussichtsturm nun doch 
verkªuflich ist, noch vor ein paar Monaten war Herr Pfaffinger nicht dazu bereit.  
Beim Gasthaus sollte man keine Investitionen mehr tªtigen.  
Der B¿rgermeister hat das Gef¿hl, dass Herr Pfaffinger auf jeden Fall der Gemeinde den Vorzug 
geben w¿rde.  
Auch Helmut Mager spricht sich f¿r einen Ankauf aus, auf jeden Fall sollte man noch ausloten, 
ob es die Mºglichkeit f¿r eine Fºrderung aus dem Leader-Programm gibt.  
Der B¿rgermeister weist darauf hin, dass er bereits mit dem Geschªftsf¿hrer hinsichtlich einer 
Fºrderung gesprochen hat und f¿r die Ankaufkosten keine Fºrderung erteilt werden kann. Sollte 
doch ein Projekt daraus entstehen, gibt es eine Mºglichkeit der Fºrderung.  
Franz Sºllwagner fragt an, ob man Einsicht in die Vertrªge mit den einzelnen Senderbetreibern 
bekommt.  
Der B¿rgermeister hat eine Auflistung ¿ber die einzelnen Betreiber bekommen und er weist darauf 
hin, dass man bei einem evt. Erwerb den Vertrag mit einem Rechtsanwalt erstellen wird und 
dieser dann die einzelnen Vertrªge mit den Sendern ber¿cksichtigt.  
Markus Kasbauer ist sicher, dass der Bausachverstªndige die Konstruktion des Aussichts- 
turmes richtig erkannt hat.  
Auch Vizebgm. Rosa Hofmann ist der Ansicht, dass man schnellstmºglich ein Angebot f¿r 
den Ankauf erstellen sollte.  
Der B¿rgermeister gibt noch bekannt, dass wir durch Martina Lorenz, die Sekretªrin von Herrn 
Pfaffinger einen Ăguten Drahtñ haben.  
Ein weiteres Problem besteht darin, dass sowohl im Leitbild als auch in der Wanderkarte der 
Aussichtsturm in mehreren Wegen enthalten sind und man noch nicht genau sagen kann, ob der 
Aussichtsturm bzw. das Gasthaus erhalten bleibt.  
G¿nther Eymannsberger sieht es als Chance, dass die Gemeinde dann gestalterisch mitwirken 
kann. 
 
AbschlieÇend stellt der B¿rgermeister den Antrag, dass hinsichtlich Erwerb der gesamten 
Liegenschaft an Herrn Pfaffinger ein Kaufangebot vorgelegt wird und die Verhandlungen weiter 
betrieben werden.  
  
Ergebnis: Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
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Punkt 7 
Allfªlliges 
 
Das Interesse der Gemeinderatsmitglieder an der Besichtigung des zweiten Bauabschnittes 
bei der Hauptschulsanierung hat sich in Grenzen gehalten. Frau Barbara Ratzinger-Selgrad 
hat die interaktive Schultafel vorgestellt, die bereits in vier Schulklassen montiert ist.  Am 
kommenden Montag gibt es ein Gesprªch mit den Planern und bauausf¿hrenden Firmen, wie es 
im kommenden Jahr mit den Arbeiten weitergehen soll. Es ergeht auch ein Ansuchen an den 
Landesschulrat, dass auf Grund der sehr umfangreichen Bauarbeiten in der Etappe 3 die 
Schulferien fr¿her bzw. spªter beginnen.  
 
Beim letzten Fatimatag gab es Probleme hinsichtlich der abgestellten Fahrzeuge im Bereich der 
Fatimakapelle und es findet eine allgemeine Diskussion hinsichtlich Lºsungsmºglichkeiten statt. 
Markus Kasbauer schlªgt vor, einen Zubringerdienst mit einem Kleinbus anzubieten.  
 
Der B¿rgermeister lªdt zur Teilnahme am Betriebsausflug am kommenden Samstag ein. 
 
Weiters informiert er dar¿ber, dass es f¿r den jetzigen Kombi beim Bauhof kein Pickerl mehr gibt. 
Es wurde mit der Firma Swietelsky Kontakt aufgenommen und wir bekommen einen 
gebrauchten Doppelkabiner zum Preis von ú 2.700,00.  
 
Als Zivilschutzbeauftragter informiert AL Klaus Selgrad ¿ber die Zivilschutz-SMS und bittet um 
Bewerbung in der Bevºlkerung und um Anmeldung der Mandatare. 
 
Zum Thema Abfallwirtschaft informiert der B¿rgermeister dar¿ber, dass vom BAV gew¿nscht 
wird, dass im Randbereich die Entleerung der M¿lltonnen 6-wºchig erfolgt. Weiters kam vom BAV 
die Verstªndigung, dass die M¿llgeb¿hren im neuen Jahr gleich bleiben.  
 
Der Neujahrsempfang findet am Freitag, den 13. Jªnner 2017 statt.  
 
Entgegnung zu Pkt. 11 der Verhandlungsschrift der Juni-Sitzung, in der die neuen 
¥ffnungszeiten des Marktgemeindeamtes behandelt wurden. Josef Fasching stellt die 
dokumentierte Aussage richtig: ĂEr kann sich sehr wohl vorstellen, dass die Kundendienstzeiten 
eingeschrªnkt werden, jedoch darf seiner Meinung nach die Haupteingangst¿re zu den 
Dienstzeiten der Mitarbeiter nicht versperrt sein.ñ 
Im Allgemeinen werden die neuen ¥ffnungszeiten gut angenommen, so der Amtsleiter.  
 
Franz Scharnbºck stellt die Frage, inwieweit ein Zubau beim Kindergarten geplant ist.  
Der B¿rgermeister stellt dazu fest, dass im Kindergarten bereits eine Besichtigung mit  
der Firma Niedermayer stattgefunden hat und nach einer Lºsung gesucht wird.  
 
Markus Kasbauer ladet zum Vortrag am kommenden Donnerstag zum Thema Ănachhaltig 
planen, bauen und sanierenñ im Gemeindeamt ein.  
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Marktgemeindeamt Schardenberg 
 

Schärdinger Straße 4 - 4784 Schardenberg 
Tel.: 07713/7055 - Fax.: 7055-8 
Mail: office@schardenberg.at  

Schardenberg, am 13.10.2016 

 
 
Kaufvereinbarung 
 
 
 
geschlossen zwischen 
 
Marktgemeinde Schardenberg, politischer Bezirk Schärding, vertreten durch 
Herrn Bürgermeister Josef Schachner, geboren am 21.09.1955, wohnhaft Fraunhof 
15, 4784 Schardenberg, als VERKÄUFERIN einerseits, 
 
und  
 
Frau Angelika S a g e d e r, geboren am 13.02.1966, SV-Nr. ééé 130266, 
wohnhaft Haibach 93, 4785 Freinberg, als KÄUFERIN andererseits,. 
 
 
 
Frau Angelika Sageder kauft von der Marktgemeinde Schardenberg das Trennstück 1 von 
Grundst¿ck 146/8, EZ 497, GB Schardenberg in der GrºÇe von 75mĮ zum Preis von ú 37,-/m².  
Maßgeblich dafür ist die Vermessungsurkunde der Geometer Schachinger Ziviltechniker 
GmbH, GZ 11839 vom 07.10.2016. 
Die Vermessungskosten werden von der Marktgemeinde Schardenberg getragen. 
 
Der Gesamtpreis von ú 2.775,- ist innerhalb von 4 Wochen ab Vertragsunterzeichnung auf das 
Konto der Marktgemeinde Schardenberg, Raiffeisenbank Region Schärding eGen, Bankstelle 
4784 Schardenberg, IBAN AT33 3445 5000 0461 0234, BIC: RZOOAT2L455, spesenfrei zu 
überweisen. 
 
Diese Kaufvereinbarung wurde in der Gemeinderatssitzung vom 13. Oktober 2016 beschlos-
sen. 
 
 
Schardenberg, am éééééééééé. 
 
 
 
Marktgemeinde Schardenberg 
 
 
 
ééééééééééééééé   ééééééééééééééé. 
Bürgermeister Josef Schachner    Angelika Sageder 
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Marktgemeindeamt Schardenberg 
 

Schärdinger Straße 4 - 4784 Schardenberg 
Tel.: 07713/7055 - Fax.: 7055-8 
Mail: office@schardenberg.at  

Schardenberg, am 13.10.2016 

 
 
Kaufvereinbarung 
 
 
geschlossen zwischen 
 
Marktgemeinde Schardenberg, politischer Bezirk Schärding, vertreten durch 
Herrn Bürgermeister Josef Schachner, geboren am 21.09.1955, wohnhaft Fraunhof 
15, 4784 Schardenberg, als VERKÄUFERIN einerseits, 
 
und  
 
Herrn Marco S a g e d e r, geboren am 21.02.1995, SV-Nr. 4728 210295, wohnhaft 
Haibach 93, 4785 Freinberg, als KÄUFER andererseits. 
 
 
 
Herr Marco Sageder kauft von der Marktgemeinde Schardenberg das Trennstück 2 von 
Grundst¿ck 146/8, EZ 497, GB Schardenberg in der GrºÇe von 75mĮ zum Preis von ú 37,-/m².  
Maßgeblich dafür ist die Vermessungsurkunde der Geometer Schachinger Ziviltechniker 
GmbH, GZ 11839 vom 07.10.2016. 
Die Vermessungskosten werden von der Marktgemeinde Schardenberg getragen. 
 
Der Gesamtpreis von ú 2.775,- ist innerhalb von 4 Wochen ab Vertragsunterzeichnung auf das 
Konto der Marktgemeinde Schardenberg, Raiffeisenbank Region Schärding eGen, Bankstelle 
4784 Schardenberg, IBAN AT33 3445 5000 0461 0234, BIC: RZOOAT2L455, spesenfrei zu 
überweisen. 
 
Diese Kaufvereinbarung wurde in der Gemeinderatssitzung vom 13. Oktober 2016 beschlos-
sen. 
 
 
Schardenberg, am éééééééééé. 
 
 
 
Marktgemeinde Schardenberg 
 
 
 
ééééééééééééééé   ééééééééééééééé. 
Bürgermeister Josef Schachner    Marco Sageder 
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